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Gesetz über die Krankenversicherung und die 
Prämienverbilligung (KPVG) 

Änderung vom 1. September 2006 

Der Grosse Rat des Kantons Graubünden, 

gestützt auf Art. 87 der Kantonsverfassung, 
nach Einsicht in die Botschaft der Regierung vom 23. Mai 2006, 

beschliesst: 

I. 
Das Gesetz über die Krankenversicherung und die Prämienverbilligung 
(KPVG) vom 26. November 1995 wird wie folgt geändert: 

Art. 7 Abs. 1 
1 Die Regierung legt die für die Prämienverbilligung massgebenden 
Prämien fest. Sie orientiert sich dabei an den Durchschnittsprämien für die 
obligatorische Krankenpflegeversicherung unter Berücksichtigung der 
durch Versicherungsformen mit eingeschränkter Wahl des 
Leistungserbringers erzielbaren Prämienreduktion. Sie stuft die 
massgebenden Prämien nach Personenkategorien und Regionen ab. Die 
massgebenden Prämien dürfen maximal 15 Prozent tiefer als die vom 
Bund festgelegten Durchschnittsprämien der obligatorischen 
Krankenpflegeversicherung festgelegt werden. 

Art. 8 Abs. 2 - 5 
2 Der Selbstbehalt beträgt für anrechenbare Einkommen bis 10'000 
Franken 5 Prozent, bis 20'000 Franken 6,5 Prozent und bis 30'000 Franken 
8 Prozent. Er erhöht sich für jede weitere Einkommenskategorie von 
10'000 Franken um je 1 Prozentpunkt bis 10 Prozent. 
3 Die massgebenden Prämien für Kinder und junge Erwachsene in 
Ausbildung werden wie folgt verbilligt: 
- bis zu einem anrechenbaren Einkommen von 65'000 Franken um 100 

Prozent; 
- bis zu einem anrechenbaren Einkommen von 70'000 Franken um 75 

Prozent; 
- bis zu einem anrechenbaren Einkommen von 75'000 Franken um 50 

Prozent; 
- bis zu einem anrechenbaren Einkommen von 80'000 Franken um 25 

Prozent.  
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Als junge Erwachsene in Ausbildung gelten Personen bis zum erfüllten 
25. Altersjahr, die eine Erstausbildung absolvieren.  
4 Zur Auszahlung gelangt der höhere der gemäss den Absätzen 2 und 3 
berechneten Beträge. 
5 Sind mehr als 30 Prozent der über 25-jährigen im Kanton 
versicherungspflichtigen Personen anspruchsberechtigt, kann der Grosse 
Rat den Selbstbehalt gemäss Absatz 2 für jede Einkommenskategorie um 
maximal 2 Prozent heraufsetzen oder die Einkommenskategorien in 
Absatz 3 um je bis zu 5'000 Franken herabsetzen. 

Art. 8a Abs. 1 
1 Das anrechenbare Einkommen entspricht dem satzbestimmenden 
steuerbaren Einkommen zuzüglich 20 Prozent des satzbestimmenden 
steuerbaren Vermögens gemäss den aktuell verfügbaren kantonalen 
Steuerdaten. 
 

Art. 11a  
1 Liegen Zahlungsrückstände im Gegenwert von drei Monatsprämien vor, 
hat der Versicherer die Durchführungsstelle und die Wohnsitzgemeinde 
der versicherten Person darüber zu informieren. Nach Meldung der 
Zahlungsrückstände wird die Prämienverbilligung an den Versicherer 
ausbezahlt. Ab dem übernächsten Jahr wird die Prämienverbilligung 
wieder an die versicherte Person ausbezahlt, sofern sie bis drei Monate 
vor Ende des Vorjahres bei der Durchführungsstelle den Nachweis 
erbringt, dass sie ihre Zahlungsrückstände ihrem Versicherer 
beziehungsweise im Falle der Übernahme der Zahlungsrückstände durch 
die Wohnsitzgemeinde dieser beglichen hat. 
2 Werden die Durchführungsstelle und die Wohnsitzgemeinde der 
versicherten Person nicht innert fünf Monaten nach Fälligkeit der ersten 
ausstehenden Monatsprämie vom Versicherer über die 
Zahlungsrückstände informiert, sind die Gemeinden befugt, die nach 
diesem Zeitpunkt an die versicherte Person ausbezahlten 
Prämienverbilligungsbeiträge von den von ihnen zu übernehmenden 
uneinbringlichen Prämien und Kostenbeteiligungen in Abzug zu bringen. 
Für den entsprechenden Betrag hat der Versicherer aufzukommen. 

II. 
Diese Teilrevision untersteht dem fakultativen Referendum. 
Die Regierung bestimmt das In-Kraft-Treten dieser Teilrevision. 
 
 

Zahlungsverzug 
der versicherten 
Person 


